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Liste der Empfehlungen, Motionen, Postulate und der 
parlamentarischen Initiative 

Empfehlungen  
Empfehlung Nr. 1 

Der Bundesrat wird aufgefordert, bei der zukünftigen Ausgestaltung der TBTF-Re-
gulierung die internationalen Abhängigkeiten von SIBs sowie die vergleichsweise 
bedeutende Grösse der verbleibenden Schweizer G-SIB angemessen zu berücksich-
tigen. Den Interessen der Finanzstabilität und der Gesamtvolkswirtschaft sowie ge-
meinsamen Stellungnahmen der Organe, die für die Finanzstabilität verantwortlich 
sind, ist mehr Gewicht beizumessen. 

Die Kommission fordert den Bundesrat auch auf, in seinen Evaluationsberichten 
gemäss Artikel 52 BankG jeweils eine umfassende strategische Auseinandersetzung 
mit der Weiterentwicklung der TBTF-Regulierung vorzunehmen.  
Empfehlung Nr. 2 

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, in welchen Konstellationen im Rahmen 
des Risikomanagements die Einführung eines Eskalationsrechts an ihn angemessen 
ist, und die notwendigen Massnahmen zur Einführung dieses Rechts zu unterneh-
men. Dabei ist den Bundesratsrisiken speziell Rechnung zu tragen.  

Des Weiteren wird er aufgefordert, die Transition zwischen Risikomanagement und 
Krisenbewältigung sicherzustellen und hierfür ein institutionalisiertes Gefäss zu 
schaffen. Insbesondere soll der Bundesrat prüfen, wie die Rolle der GSK in diesem 
Bereich gestärkt werden kann.  
Empfehlung Nr. 3 

Der Bundesrat wird aufgefordert, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit die FINMA ihre Enforcementverfahren wirkungsvoll durchsetzt und durch-
setzen kann. Es sollte insbesondere geprüft werden, ob Artikel 22 Absatz 2 FIN-
MAG in dem Sinne angepasst werden soll, dass die FINMA im Grundsatz über ein-
zelne Enforcementverfahren zu systemrelevanten Banken kommunizieren kann. 
Dabei soll insbesondere die Rechtslage im Ausland mit Bezug auf die öffentliche 
Kommunikation von Aufsichtsbehörden berücksichtigt werden.  
Empfehlung Nr. 4 

Der Bundesrat wird aufgefordert zu prüfen, ob die Qualität und die Quantität der 
Eigenmittel der SIBs gemäss den aktuellen Anforderungen genug geschützt sind, 
damit die Solidität der SIBs gesichert ist.  
Empfehlung Nr. 5 

Die PUK fordert den Bundesrat auf, eine Gesetzesvorlage für die SIBs zur Be-
schränkung der Rechtsmittel sowie zur substanziellen Verkürzung der Beschwerde-
verfahren bei prudenziellen Entscheidungen der FINMA zu prüfen.  
Empfehlung Nr. 6 

Die PUK lädt den Bundesrat dazu ein, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der 
RAB-Inspektionsprozesse bei den SIBs zu verbessern, indem namentlich Entschei-
dungen über den Umfang der Inspektionen formalisierter und systematisch doku-
mentiert werden. Zudem sollen die Frequenz und der Umfang der Inspektionen in 
Bezug auf SIBs risikobasiert angepasst und ein dynamischeres Aufsichtskonzept 
eingeführt werden.  
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Empfehlung Nr. 7 

Die Kommission empfiehlt dem Bundesrat sicherzustellen, dass die RAB die Um-
setzung der Korrekturmassnahmen umfassend überprüft. Dabei sollten eher syste-
matische als stichprobenartige Kontrollen angewendet werden, um die vollständige 
Einhaltung der Qualitätsstandards zu gewährleisten.  
Empfehlung Nr. 8 

Die Kommission fordert den Bundesrat dazu auf sicherzustellen, dass die Zusam-
menarbeit und der Informationsaustausch zwischen der FINMA und der RAB in-
tensiviert und besser koordiniert werden. Zu prüfen ist hierbei eine verbindlichere 
Zusammenarbeitsvereinbarung beispielsweise im Rahmen eines Memorandum of 
Understanding.  

Angestrebt werden soll ein intensiver Austausch zu risikobehafteten Finanzinstitu-
ten auf der strategischen wie auch auf der operativen Ebene zu den FA und RA, um 
eine kontinuierliche, harmonisierte und risikobasierte Aufsicht zu gewährleisten. Es 
soll sichergestellt werden, dass die RAB alle relevanten Hinweise der FINMA erhält 
und diese konsequent in ihre Aufsichtsstrategie integriert. Zusätzlich sollte geprüft 
werden, ob generell ein formeller Krisenmodus definiert werden muss, um die Zu-
sammenarbeit zwischen der RAB und der FINMA in Krisenzeiten zu stärken.  
Empfehlung Nr. 9 

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, welche international abgestimmten und 
zielführenden Massnahmen im Falle eines digitalen Bankruns ergriffen werden kön-
nen.  
Empfehlung Nr. 10 

Die Kommission lädt den Bundesrat ein, dafür zu sorgen, dass das EFD und die 
SNB einander proaktiver über wichtige Entwicklungen mit Bezug auf systemrele-
vante Banken und deren Auswirkungen auf die Finanzstabilität zu informieren. Das 
kann in den bestehenden Regelstrukturen oder durch den Abschluss eines weiteren 
bilateralen MoU zwischen dem EFD und der SNB erfolgen.  
Empfehlung Nr. 11 

Die Kommission lädt den Bundesrat ein, die besprochenen Inhalte im Rahmen der 
regelmässigen Erörterungen der Wirtschaftslage, der Geld- und Währungspolitik 
mit der SNB (gemäss Art. 6 NBG) respektive der Erörterungen zur Strategie der 
Aufsichtstätigkeit und aktuellen Fragen der Finanzpolitik mit der FINMA (gemäss 
Art. 21 Abs. 2 FINMAG) in geeigneter Form zu dokumentieren.  
Empfehlung Nr. 12 

Die PUK ersucht den Bundesrat dafür zu sorgen, dass die Behörden des tripartiten 
Memorandums of Understanding zur Finanzstabilität und Finanzmarktregulierung 
Informationen zeitnah an die verschiedenen Mitglieder der Krisenorgane und zwi-
schen den Ebenen (operative und strategische Ebene) weitergeben. Insbesondere 
sollen die Informationen aus den jährlichen Berichten der SNB über die Finanzsta-
bilität mit allen involvierten Behörden diskutiert werden. 

Zudem soll der Bundesrat dafür sorgen, dass die Behörden des Memorandums Mas-
snahmen ergreifen, damit Treffen informeller Natur besser mit den Regelstrukturen 
des Memorandums korrespondieren. Allfällige Beschlüsse sind von den zuständi-
gen Gremien zu fällen.  

Schliesslich soll er dafür sorgen, dass die entsprechenden IT- und Kommunikati-
onssysteme für eine enge Zusammenarbeit dieser Behörden in Krisenzeiten geeignet 
sind.  
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Empfehlung Nr. 13 

Der Bundesrat wird angehalten sicherzustellen, dass er bei wichtigen Geschäften in 
angemessenem Umfang, wenn angezeigt mithilfe schriftlicher Unterlagen, infor-
miert wird. Dabei soll ein Verfahren gewählt werden, welches Amtsgeheimnisver-
letzungen ausschliesst. Ausserdem fordert die PUK den Bundesrat und die Bundes-
präsidentin bzw. den Bundespräsidenten auf, in vergleichbaren Situationen ihre 
Kompetenzen gemäss Artikel 12a Absatz 2 und Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe d 
RVOG anzuwenden und eine schriftliche Information des Kollegiums durchzuset-
zen.  
Empfehlung Nr. 14 

Der Bundesrat wird eingeladen, die Regelungen zur Departementsübergabe zu über-
prüfen. Er hat hierfür einen institutionalisierten Prozess zu erarbeiten, der über eine 
Checkliste hinausgeht.  
Empfehlung Nr. 15 

Die PUK lädt den Bundesrat ein, dafür zu sorgen, dass die betroffenen Behörden 
die erforderlichen Vorkehrungen treffen, um ihre Sitzungen angemessen zu proto-
kollieren, damit die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist. Insbesondere die Sitzun-
gen der institutionalisierten Austauschgefässe zwischen SIF und FINMA sowie die 
in akuten Krisenzeiten stattfindenden Sitzungen (z. B. Sitzungen des Ausschusses 
Finanzkrisen oder des Lenkungsgremiums) sollen einheitlich protokolliert werden, 
selbst wenn die Protokolle nur sehr kurz ausfallen sollten.  
Empfehlung Nr. 16 

Die Kommission empfiehlt dem Bundesrat sicherzustellen, dass im Krisenfall bei 
Geschäften, die mehrere Behörden gleichermassen betreffen, frühzeitig die Verant-
wortung geregelt wird. Zudem sollen bei einer Krise die Zuständigkeiten klar defi-
niert werden, und es soll für den Kontakt mit den externen Akteurinnen und Akteu-
ren eine zentrale Ansprechstelle bestimmt werden.  
Empfehlung Nr. 17 

Die Kommission fordert den Bundesrat auf, auch beim Erlass von Notrecht das Öf-
fentlichkeitsprinzip der Verwaltung zu beachten und das Öffentlichkeitsgesetz vom 
17. Dezember 2004 anzuwenden. Sie ersucht den Bundesrat zudem, in Rücksprache
mit dem EDÖB, der FINMA und der SNB allfällige Rechtsunsicherheiten betref-
fend das Recht auf Zugang zu Informationen nach BGÖ bei Konstellationen wie der
im März 2023 eingetretenen proaktiv auszuräumen. 
Empfehlung Nr. 18 

Die PUK empfiehlt dem Bundesrat zu prüfen, ob die Revisionsaufsicht über die 
SIBs nicht allein bei der FINMA angesiedelt werden kann.  
Empfehlung Nr. 19 

Die Kommission fordert den Bundesrat auf, beim Erlass von Notrecht den frühzei-
tigen und laufenden Einbezug des Bundesamtes für Justiz zu gewährleisten und si-
cherzustellen, dass die Positionen des Amtes dem Kollegium in geeigneter Form zur 
Kenntnis gebracht werden.  
Empfehlung Nr. 20 

Die Kommission lädt den Bundesrat ein, die gesetzliche Bestimmung, dass die 
FINMA die Kompetenzen der WEKO in bestimmten Fällen übernehmen kann, zu 
überprüfen. Die Kommission sieht Klärungsbedarf insbesondere bei der Definition 
des Begriffs «Gläubigerschutz» sowie hinsichtlich des Zeitpunkts des Einbezugs der 
WEKO durch die FINMA. 
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Motionen 

Motion Nr. 1: Ziele der TBTF-Gesetzgebung anpassen 

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung aufgrund der Erkenntnisse 
aus der CS-Krise einen Entwurf zu Anpassungen am Zweckartikel der TBTF-Regu-
lierung (Art. 7 Abs. 2 BankG) vorzulegen.  

Die Ziele der TBTF-Gesetzgebung sollen nebst dem Schutz des schweizerischen 
Finanzsystems auch die Umsetzbarkeit im internationalen Verhältnis sowie die Ver-
meidung der Auslösung einer internationalen Finanzkrise beinhalten.  
Motion Nr. 2: Erleichterungen von Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften für 
SIBs beschränken 

Der Bundesrat wird beauftragt, der Bundesversammlung einen Entwurf zu einem 
Erlass vorzulegen, der die Gewährung von Erleichterungen von Eigenmittel- und 
Liquiditätsvorschriften für SIBs gemäss Artikel 4 Absatz 3 BankG beschränkt. Die 
Gewährung von Erleichterungen soll transparent ausgewiesen werden, zwingend 
zeitlich begrenzt und mit einem klaren Phase-out-Plan versehen sein.  
Motion Nr. 3: Durchsetzungskraft der FINMA bei SIBs stärken 

Der Bundesrat wird beauftragt, geeignete Massnahmen zur Stärkung der Durchset-
zungskraft der FINMA bei SIBs zu prüfen und der Bundesversammlung zu unter-
breiten. Es sind unter anderem die nachfolgenden Massnahmen zu prüfen:  

a. die Einführung der Bussenkompetenz sowohl gegen SIBs als auch gegen
Privatpersonen;

b. die Erweiterung des Instrumentariums der FINMA zur Frühintervention
mittels zeitlich differenzierter Massnahmen;

c. die explizite Kompetenz, gegenüber einer SIB eine Kapitalplanung anzu-
ordnen;

d. die Anpassung der einschlägigen Rechtsgrundlagen, damit die FINMA
ihre an SIBs gerichteten Empfehlungen im Bereich der Bankenaufsicht
grundsätzlich formell verfügt;

e. oder auch andere Massnahmen, damit die FINMA den Grossbanken auf
Augenhöhe begegnen kann.

Motion Nr. 4: Kompetenzen der SNB gegenüber SIBs in Bezug auf ELA erweitern 

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen so anzupassen, dass die 
SNB die Kompetenz erhält, den SIBs vorbereitende Massnahmen für eine allfällige 
Inanspruchnahme einer ausserordentlichen Liquiditätshilfe (ELA) aufzuerlegen. 
Zudem soll er Massnahmen ergreifen, um die mit der Inanspruchnahme der ELA 
assoziierte Stigmatisierung zu verringern.  
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Postulate 

Postulat Nr. 1: Interessenskonflikte bei der Revision von Banken vermindern 

Die Kommission beauftragt den Bundesrat, die aktuelle Regelung der Revisionsauf-
sicht für SIBs mit Fokus auf die Verminderung des Risikos von Interessenkonflikten 
zu überprüfen und entsprechende Massnahmen zu evaluieren, beispielsweise eine 
Direktmandatierung oder eine zwingende Rotation der Revisionsgesellschaften.  
Postulat Nr. 2: Die Krisenfrüherkennung überprüfen und die Rolle der BK stärken 

Der Bundesrat wird beauftragt, die Krisenfrüherkennung durch die BK zu überprü-
fen und hierüber Bericht zu erstatten. Die Krisenfrüherkennung und damit die Rolle 
der Bundeskanzlei müssen gestärkt werden. Insbesondere soll der Bundesrat die 
Einführung einer Eskalationsmöglichkeit durch hierarchisch untergeordnete Ver-
waltungseinheiten an die Bundeskanzlei prüfen. Der Bundesrat soll hierfür in sei-
nem Bericht ein Konzept erarbeiten.  
Postulat Nr. 3: Falsche Anreize bei Vergütungen und Ausschüttungen der SIBs ver-
meiden 

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, welche Massnahmen erforderlich sind, 
damit die Vergütungssysteme und Ausschüttungen der SIBs keine falschen Anreize 
setzen. Insbesondere sollen sogenannte variable Vergütungen (Erfolgsprämien) 
nicht erfolgen, wenn der Geschäftserfolg ausbleibt.  
Postulat Nr. 4: Governance der FINMA erleichtern 

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie die Bestimmung in Artikel 9 Absatz 
1 Buchstabe b FINMAG angepasst oder allenfalls aufgehoben werden kann, um die 
Governance der FINMA hinsichtlich der Arbeitsbeziehung von Direktorium und 
Verwaltungsrat zu erleichtern. Er soll in diesem Zusammenhang auch prüfen, ob 
oder in welchen Konstellationen Enforcementverfahren gegen systemrelevante 
Banken ein Geschäft von grosser Tragweite gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b 
FINMAG sein sollten.  
Postulat Nr. 5: Aktionariat in systemrelevanten Grossunternehmen stärken 

Die Kommission ersucht den Bundesrat, eingehend zu prüfen, wie das Aktionariat, 
inkl. Kleinaktionäre, von systemrelevanten Grossunternehmen gestärkt werden 
kann. Dies gilt insbesondere bei Beschlüssen, die für die Systemstabilität von Be-
deutung sind.  
Postulat Nr. 6: Gewährskriterien überprüfen, um Verantwortung der SIBs gegen-
über Schweizer Volkswirtschaft und Steuerzahlenden zu stärken 

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, ob gesetzliche Grundlagen mit dem Ziel 
zu erarbeiten wären, die Verantwortung von Führungsorganen der SIBs gegenüber 
der schweizerischen Volkswirtschaft sowie den Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
lern besser wahrzunehmen. Hierbei wäre zu prüfen, ob die heute geltenden Ge-
währskriterien (generelle Anforderung und Integrität sowie fachliche Eignung) auf 
Ebene der kandidierenden Person, aber auch auf Ebene des Gesamtorgans des Insti-
tuts zu ergänzen wären (u. a. mindestens zehnjährige Wohnsitzpflicht in der 
Schweiz für die Mehrheit des Verwaltungsrates). Zudem sollen auch weitere ziel-
führende Massnahmen geprüft werden.  
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Parlamentarische Initiative 

Die PUK hat beschlossen, eine parlamentarische Initiative einzureichen, um die Best-
immungen des Parlamentsgesetzes, welche die PUK betreffen, anzupassen. Die par-
lamentarische Initiative wird separat eingereicht. 
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